
Staatliche Erlasse
EWAHRUN:' VO  > KINDERGELDZUSCHLAÄA:' NACH ADs.
FÜ.  H7 R, DIE KIRCHLICHE.

(Aus „Kirchlicher nze1ıger f{ur die 10Zzese Aachen“ 32 1962 61)
Ziur Erläuterung der NT. R ADs BBesG welse ich autf folgendes hin
DiIie Berufsausbildung ZU. Ordensgeistlichen beginnt 1M allgemeinen m1t einem
einJährigen Novı1zlat. In manchen en geht diesem e1n halbjähriges OSTULa
OTaus. I diesen ein bis eineinhalb Jahren werden die Postulanten der No-
vizen 1 Ordensleben unterrichtet. Alsdann en S1e eın Gelübde aut drel
TEe ab äahrend dieser e1t dem Studientlat der Schoastikat studie-
L  . S1e Philosophie und Theologie und en nach drei Jahren die ewlgen @7:

aD Nach einem welteren heologiestudium VO  ® Wwel Jahren werden S1Ee
Z 0 D Priester gewelht. In einzelnen en chließt sich die Priesterweihe
noch e1in mehr]Jähriges Studium VO.  S 1mM allgmeinen wel Jahren Theologie
und einem Jahr Pastoraltheologie Die Ausbildung des Ordensgeistlichen
DIS ZU.  H Priesterweihe 1LST als Berufsausbildung 1mM Siıinne des Abs esGanzusehen.
Fuür die Laienbrüder IsStT. 1m allgemeinen eın halbjähriges OSTUla und eiIN- DIS
zweiJjähriges Novı1zlat, bei rdensschwestern eın halbjähriges OSTULa und eın
eln- bis zweijähriges Novizlat vorgeschrieben. Hıeran Cchließt sich das zeıitll
Gelübde . das VO  ® den Lalj:enbrudern auf drei bis sechs TEe und VO  e den
Ordensschwestern auf mındestens sechs re abgelegt wird Die e1it des Po-
stulats und des Novızlats 1st Berufsausbildung 1mM Siıinne des ADbs esG
Soweilt darüber hinaus iıne Ausbildung ın einem besonderen eru erfolgt,

Handwerk, Krankenpflege USW., ist auch diese eit als Berufsausbildung
1mM Sınne der genannten Vorschrift anzusehen. GMB1 1962, 1092

SEn ZURÜCKSTELLUNG VO  > NGEHENDE. THEOLOGILESTUDENTEN
VO  =

(Aus TUr die 10zese ugsburg 7 9 1962, 158)
Das Katholische Buro Bonn, Kommissarilat der euts  en Bischö{fe, ın Bonn,
Königstraße 28, bringt un ın ubr Betre{if unter dem Maı 1962 folgendes

Kenntnis:
„In der obigen Angelegenheit hat uns das Bundesministerium fur Verteldigung
mitgeteilt, daß nach der Musterungsverordnung bel niragen autf Uru  '
stellung gem Abs des ehrpflichtgesetzes folgendes beizubringen iSt

der Nachweis eines ordentli  en theologischen ud1uUms der einer
ordentlı  en theologischen Ausbildung und
1ne Erklärung der DI1Is  oflichen Behörde, des Ordensoberen der der
entsprechenden Oberbehörde einer anderen Religionsgemeins  aft,
daß der Wehrpflichtige sıch auf das geistliche Amt vorbereitet

Um der atsache echnung tragen, dal mMenriaC| wehrpflichtige ADB1turı-
enten, die beabsichtigen, Theologie studieren, diese Nachwelse bel Antrag-
stellung noch nıcht en erbringen können, SINd die Wehrersatzbehörden
gewlesen, den Zurückstellungsantrag nicht zurückzuweisen. 1elmenr soll der
usterungsausschu. die Entscheidung Dis Z Ekıngang der erforderlichen Un-
erlagen aqussetzen. Auf jeden all sol]l zunächst VO  - der Einberufung abge-
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